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Nr. 237 Beschwerdeordnung

Aufgrund verschiedener Nachfragen wird darauf hinge-

wiesen, dass die am 1. April 1997 als interne Verwal-

tungsanordnung erlassene Beschwerdeordnung unbe-

schadet des Vorrangs sonstiger Regelungen (bspw. die 

Leitlinien für den Umgang mit sexuellem Missbrauch 

Minderjähriger und erwachsener Schutzbefohlener 

durch Kleriker, Ordensangehörige und andere Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Deutschen 

Bischofskonferenz oder die Disziplinarordnung für die 

kirchlichen Beamten im Bistum Limburg) weiterhin in 

Geltung ist. Nachstehend erfolgt eine Dokumentation 

des Normtextes:

Interne Verwaltungsanordnung

Beschwerdeordnung

Bei Beschwerden gegen Priester, Diakone, pastorale 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie allen anderen 

im kirchlichen Dienst stehenden Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter ist wie folgt vorzugehen:

I. Anonyme Zuschriften werden weder zur Kenntnis 

genommen noch als Beschwerde bearbeitet. Te-

lefonische Beschwerden gelten als nicht formge-

recht. Zuschriften, die ausdrücklich als vertraulich 

deklariert sind und deren Absender nicht genannt 

werden wollen, werden weder bearbeitet noch als 

Beschwerde zur Kenntnis genommen.

II. Der Eingang der Beschwerde wird dem Beschwerde-

führer durch den Generalvikar schriftlich bestätigt.

Erweist sich die Beschwerde als offenkundig unbe-

gründet, kann der Generalvikar den Vorgang ein-

stellen. Dies ist dem Beschwerdeführer schriftlich 

mitzuteilen.

Andernfalls wird die Beschwerde in vollem Umfang 

vom Generalvikar dem Beschwerten mit der Auffor-

derung zur schriftlichen Stellungnahme innerhalb 

einer festgesetzten Frist überstellt.

Nach Eingang der Stellungnahme des Beschwerten 

nimmt der Generalvikar eine Bewertung der Sach-

lage vor, die er dem Beschwerdeführer und dem 

Beschwerten schriftlich mitteilt.

III. Ergibt sich aus dem Beschwerdevorgang für den

Generalvikar die Notwendigkeit, disziplinarische

Maßnahmen gegenüber dem Beschwerten zu ver-

anlassen, so gelten hierfür die cc. 1732–1752 CIC

und die einschlägigen dienstrechtlichen Regelungen

des kirchlichen Dienstes.

IV. Bei Beschwerden an andere Dienststellen wird ana-

log verfahren.

V. Die Beschwerdeordnung tritt zum 1. Mai 1997 in 

Kraft.

Limburg, 1. April 1997 Dr. Günther Geis

Az.: 565A/97/06/1  Generalvikar


